


Ganz klares Nein. Die größte Bedrohung für CSDs und queere Menschen kommt von 
Rechten und von Rechtsextremist*innen. Das lässt sich anhand der Zahlen aus dem 
vergangenen Jahr und den letzten Monaten ganz klar belegen. (...) 

Die offenbar wahrheitswidrige Wiedergabe der Aussage sei ein klarer Verstoß gegen die Ziffer 
2 des Pressekodex. 

Il. Die Beschwerde wurde nach einer Vorprüfung gemäß $ 55 der Beschwerdeordnung 
beschränkt zugelassen auf die oben aufgeführte Kritik des Beschwerdeführers. 

IV. Die Chefredakteurin trägt insbesondere vor, die Redaktion habe erklärt, die Beschwerde 
und die Stellungnahme des Zitierten habe sie überrascht. Der Zitierte habe sich nie direkt an 
die Redaktion gewandt, um eine falsche Zitierung zu beanstanden. Am Tag der Online- 
Veröffentlichung habe er lediglich die Überschrift kritisiert, nicht aber den Inhalt des Zitats. Eine 
Korrektur wäre zu diesem Zeitpunkt noch möglich gewesen. 

Auch nach öffentlicher Diskussion auf Facebook habe der Zitierte keinen Kontakt 
aufgenommen. Erst nach einer persönlichen Einladung habe er in einem freundlichen 
Gespräch erklärt, sich falsch wiedergegeben gefühlt zu haben. Er habe gesagt, die Bedrohung 
durch Islamisten sei nicht das größte Problem, sondern die durch Rechtsextremisten. Dies 
decke sich weder mit der Mitschrift des Autors noch mit der späteren schriftlichen Aussage. 

Der Autor trägt insbesondere vor, er habe das Interview wortgetreu mitgeschrieben. Laut 
Mitschrift habe der Zitierte von Bedrohungen aus islamistischer und evangelikaler Richtung 
sowie von Rechtsextremen gesprochen. Nach Veröffentlichung habe der Zitierte lediglich die 
Überschrift kritisiert, nicht das Zitat selbst. Der Autor habe sich gewundert, dass der Zitierte 
nicht direkt mit ihm gesprochen habe, obwohl ein guter Kontakt bestehe. Eine nachträgliche 
Korrektur sei nicht gewünscht worden. 

B. Erwägungen des Beschwerdeausschusses 

Der Beschwerdeausschuss erkennt in der Berichterstattung unter der Überschrift 
„Sicherheitsbedenken: CSD-Parade geplatzt“ einen deutlichen Verstoß gegen die in Ziffer 2 
des Pressekodex festgeschriebene journalistische Sorgfaltspflicht. 

Der Zitierte hat dem Beschwerdeführer gegenüber erklärt, die zitierte Aussage sei von ihm so 
nicht getroffen worden. Auch laut der Mitschrift des verantwortlichen Redakteurs der 
Beschwerdegegnerin hat der zitierte Alexander Irmisch zwar Islamisten als Teil der 
Bedrohungslage genannt, aber mit keinem Wort die „offene Zuwanderungspolitik‘. Die 
Ausschussmitglieder sehen es daher als erwiesen an, dass der Zitierte in einem wesentlichen 
Punkt falsch wiedergegeben wurde. 

C. Ergebnis 

Der Beschwerdeausschuss hält den Verstoß gegen die Ziffer 2 des Pressekodex für so 
schwerwiegend, dass er gemäß 8 12 Beschwerdeordnung eine Missbilligung ausspricht. Nach 
$& 15 Beschwerdeordnung besteht zwar keine Pflicht, Missbilligungen in den betroffenen 
Publikationsorganen abzudrucken. Als Ausdruck fairer Berichterstattung empfiehlt der 
Beschwerdeausschuss jedoch eine solche redaktionelle Entscheidung.




